
" nm5Im1er «�" rei5lrIntt.

us. is. sz1877.

Yonner5tag, den 3. War.

M Ists] Namsla-u-, den 2. Mai t877.
Nachdem Herr Kreis-Steuer-Einnehmer Wendeler wegen überhäufter Geschäfte die Rendantur der

Kreis-Cornmunual-Kasse niedergelegt hat, so ist dieselbe vorläufig dem Känemerer a. D. Herrn Richter
übergeben worden, und befindet das Lokal sich im .Kaltbrenner�srhen Hause, wovon ich die .Kreisinsassen
hiermit in Kenntniß sehe. «

« Berlin, den 2. März 1877.
.-sit Ists] Die Landes-Triangulatiou betreffend. »

Die von St. Majestät dem Kaiser und Könige befohlene Triangulation der Provinzen des Staats
wird in diesem Jahre unter oberer Leitung des mit Führung der Geschäfte des Chefs der trigonometrischen
Abtheilung der Landes-Aufnahme beauftragten Majors Schreiber vom Neben-Etat des großen General-
stabes, is la sujte des -Generalstabes der Armee, � auch in dem Negierungsbezirke Breslau zur Ausführung
gelangen und in trigonometrlschen Feldarbeiten bestehen.

Das für das Gelingen dieses gemeinnützigen und mühe-vollen Unternehmens aber die Mitwirkung
der Maglsträte, Gutsherrschaften, der Grundeigenthümer und Einsassen, sowie der Pl-ediger, auch der Landes-
verwaltungsbehöroen und Ofsicianten gedachten Negierungsbezirks erforderlich ist, so werden die genannten
Behörden und Personen hierdurch aufgefordert, diese at1erhöchste Absicht um so mehr kräftig zu unterstützen,
als die zu verlangenden überhaupt nicht lästigen -Hülfsleistungen in der Regel nur ein bis zwei Mal für
einen Ort erforderlich sein werden.

Diese dem Herrn Major Schreiber und den ihm Untergebenen Dirigenten, Offizieren, Trigonometern
und Hülfstrig-)nometern zu gewährenden Hülfsleistungen bestehen vorzüglich in Folgendem:

I. Bei Besteigung der Kirchthürme und anderer erhabener Orte, wenn es verlangt wird, einen oder
-zwei der umliegenden Gegend kundigen Leute rnitzugeben, welche die entfernten, sichtbaren Ortschaften
zuverlässig zu benennen wissen.

2. Die zur Besteigung der Thürme und zur Eröffnung von Aussichten etwa nöthigen Anstalten zu ge-
statten. Die königl. Forstbeamten werden angewiesen, bei den zur Gewinnung von Durchsichten
unumgänglich nöthig werdenden Durchhauen förderliche Unterstühung zu leisten.

Z. Bei Bestcbtigung der Gegenden auf Verlangen Führer, zum Transporte und zur Bewachung von
Instrumenten, sowie zu anderweitig nothwendigen Arbeiten und zu Botengängen geeignete Leute
gegen ortsübliche Zahlung zu gestellen.

4. Bei Quartierwechseln oder sonstigen -dienstlichen Veranlassungen haben die Ortsobrigteiten dem Herrn
Major Schreiber und den ihm untergebenen Dirigenten, Offtzieren, Trigonometern und Hülfstrigono-
metern auf Verlangen Miethsfuhrwerke gegen eine billige, die ortsüblichen Preise nicht überschreitende
Bergütigung, die sofort baar bezahlt werden wird, zu beschaffen und überhaupt für ein schnelles und
sicheres Fortkommen zu sorgen.

Z. Das zur Errichtung der Signale erforderliche Holz, welches nur dann requirirt werden wird, wenn
es unmittelbar zu dem gedachten Zwecke verwendet werden soll, ist von den Forstbeamten aus den
königlichen Forsten gegen Bezahlung nach der Forsttare zu verabfolgen. Die Nebenkosten worunter
die Hauerlöhne und die etwaigen Nückerlöhne bis zu den Abfuhrwegen verstanden werden, sind der
For-stkasse ebenfalls zu erstatten. Sollten diese For·sten aber von dem Orte, wo die Hölzer verwendet
werden sollen, so entfernt liegen, daß durch die Beschafung der Hölzer ein Zeitverlust oder unver-
hältnißmäßige Kosten entstehen würden, so ist die erforderliche Quantität von den Grundeigentl)ümern
aus ihren Privatgehölzen zu liefern, diesen aber das Gelieferte aus dem Fonds der Landestriangu-
lation zu bezahlen. Die zur Abfahrt dieser Hölzer nöthigen Fuhren werden von den Ortschaften
geleistet und nach billigem Uebereinkommen sogleich bezahlt.

C. Desgleichen werden die zur Errichtung eines Signals erforderlichen Mannschaften von der Grund-
herrschast oder den nächsten umliegenden Ortschaften zusammengebracht und, da die Aufrichtung nur
einige Stunden Zeit erfordert, auf Verlangen, mit fünsundzrvanzig Psennigen für den Mann bezahlt.
Zu Signalbauten dagegen, welche mehrere Tage Zeit erfordern, sind die nöthigen Arbeiter gegen den
ortsüblichen Tagelohn zu gestellen.

7· Gegen Vorzeigung dieser offenen Ordre sind die genannten Dirigenten, Ofsiziere, Trigonometer, nnd
«-Hülfe-trigonometer überall, wo sie es verlangen werden, für sich und ihre Diener resp. Burschen, die
Dirigenten auch noch für ihre Pferde, mit geeignetem Quartier und ensprec?hender Verpslegung zuversetzen. Für diese Leistungen hat von den Betreffenden unmittelbar eine angemessene Bezahlung
zu er olgen.
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Die Fourage für die Pferde der Dirigenten ist gegen die vorschriftsmäßige Ouittung herzugeben.
Alle übrigen Hülfsleistungen und aller Vorschub, welcher den Beauftragten widerfahren, insofern sie
zur Beförderung ihres Geschäfts gehören, werden gern bemerkt werden.

Es wird von den betreffenden Grundbesißern, Predigern erwartet, daß sie mit Bereitwilligkeit der
Allerhöchsten Absicht entsprechen und dadurch zum besseren Gelingen eines ebenso nothwendigen als nüßlichen
Unternehmens beitragen werden.

(L. s.)
Der Finanz-Minister. J. A� gez. Hagen. Der Minister des Innern. J. A. gez. Nil-beck.

O f f e n e O r d r e
für den mit Führung der Geschäfte der trigonometrischen Abtheilung der Landes-Aufnahme beauftragten
Major Schreiber vom Neben-Etat des großen Generalstabes å la suite des Generalstabes der Armee und
für die demselben Untergebenen Dirigenten, Offiziere, Trigonomeier und Hülfstrigonometer, an alle Guts-
herrschaften, Grnndbesiher, Prediger und alle bei der Landesverwaltung angestellten Offizlanten in dem
Negierungshezirk . . . . . . . . «

Namslau, den l Mai l877.
Vorstehende offene Ordre bringe ich hiermit mit Bezug auf meine Kreisblatt-Verfügung vom 18.

V. M. Nr. i48 in Stück 16 des Kreisblattes vom l9. April er. zur öffeutlichen Kenntnißnahme.
« sc« ··"··I"ss""si··t«I-·"u···k··t·i"·"ö"··iI"""·"" «
ur Ausführung des -G·esekes, betreffend die Vertheilung der öffentlichen Lasten bei Grund·ftiickstheilun en und die Griindnn eu r lcnsiedel in b P dig n e nagen en ro uzen Preußen, Oran-deuburg, Pommern, P-sen, SeFlesien, Sachsen und Weftfalen vom 25. August 1S7c.

(Gesetz-Sammlung Seite 405.)
Auf Grund von Z 26 des Geseßes vom 25. August 1876 (Ges.- Samml. S. 405) be-

stimmen wir Folgendes:
I. Vertheilung de1öfsentlichen Lasten bei Grunbstückstheilungen.

§ l. Ja § Z des Gesetzes ist als regelmäßiger Maßstab für die Vertheilung der im § 2
bezeichneten Lasten die Grund- und Gebäudesieuer vorgeschrieben.

Demzufolge sind die Grundsteuer-R ein erträ ge bezw. die Gebäudesteuer-Nutzungswerthe
nicht unmittelbar, sondern die darnach berechneten Steu erbi-träge zum Bertheilungsmaßstab zu nehmen.

Wenn daher das getheilte Grundstück grundsteuerfreie Liegenschaften oder gebäudesteuerfreie
Gebäude umfaßt, welche bei der Lastenvertheilung berücksichtigt werden müssen, oder wenn aus den
im zweiten Absatze des § Z des Gesetzes bezeichneten Gründen eine anderweite Ermittelung des
Reinertrag:-s bezw. Nutzungswerthes stattzufinden hat, so ist behufs Herstellung des Vertheilungs-
maßstabes nach dem in den Grundsteuerbitchern eingelragenen oder neu zu erenitteluden R«-inertrage
bezw. nach dein zu ermittelnden Gebäudesteuer-Nutzungswerthe unter Anwendung des bestehenden
Steuerprozentsatzes die Steuer zu berechnen, welche zu entrichten sein würde, wenn den Liegen-
schaften oder Gebäuden die Steuerfreiheit nicht zustände bezw. wenn der neu ertnittelte Reinertrag
oder Nutz-ungswerth auch für die Höhe der Grund· oder Gebäudesteuer maßgebend wäre.

§ 2. Die Fälle des Absatzes 2 im S Z des Gesetzes, in welchen der Maßstab der Grund-
und Gebäude-steuer für die Lastenvertbeilung nicht anwendbar ist, oder von dem Verhältnisse des
Ertrags- (Nuszungs-)Werthes der einzelnen Theilstücke erheblich abweicht und daher deren Ertrags-
(Nutzungs-)Werth behufs der Vertheilung besonders zu ermitteln ist, werden insbesondere vorkommen:
I) in Betrefs der Liegenschaften:

a. wenn das getheilte Grundstück unter Zusammenfassung der in demselben vorkommenden Bo-
nitätsverschiedenheiten im Wege der Compensation einheitlich eingeschätzt ist, (§ 39 der An-
weisung vom 2l. Mai 1861, Ges.--Samml. S. «257) und die Sonderung der auf die ein-
zelnen Theilstücke entfallenden verschiedenen Bonitätsilassen auch behufs der Grundsteuerfort-
schreibung (§ 35 des Ges. vom 8. Februar 1867 der Ges.-Samml. S. 185) nicht stattsiudet oder

b. wenn der Kulturzustand einzelner Theilstücke, in welche das Grundstück zerlegt ist, seit der
Grundsteuereinschätzung wesentlich verändert worden ist;

2) in Betress der Gebäude:
a. wenn dieselben zur Gebäudesteuer nicht veranlagt sind, oder
b. wenn die zu vertheilenden Abgaben nicht nur auf dem Gebäude selbst- sondern auch auf einem

der Gebäudesteuer nicht unterworfenen Zubehör z. B. der Wasserkraft einer Mühle ruht, oder
c. wenn die Beschaffenheit der Gebäude sich seit ihrer Veranlagung zur Gebäudesteuer erheblich

verschlechtert hat, oder
d. wenn von ländlichen Gebäuden, deren Nul3ungswerth gemäß § 7 des Gebäudesteuergesetzes

vom 21. Mai t86l (Ges.-Samml. S. 3l7) mit Rücksicht auf den wirthschaftlichen Reiner-
trag der dazu gehörigen Besitzungen bemessen worden ist, die Letzteren ganz oder zum größten
Theil abgezweigt worden sind. »

§ Z. Bei der besonderen Ermittelung des Ertrags- (Nul3ungs-)Werthes (§§ 1 und 2)
sind die für die Grund- und Gebäudesteuer bestehenden Vorschriften zum Anhalt zu nehmen. (Schlul·3-«
sah im § Z des Geseßes vom 25. August t876).

Die diesfälligen Vorschriften sind insbesondere enthalten:
n. in den §§ 3 bis 7 und § 39 der Anweisung vom U. Mai 186t für das Verfahren bei Er-

mittelung des Reinertrages der Liegenschaften behufs anderweit» Regelung der Grundsteuer
(Ges.-Samml. S. 257),
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b. in den ·,Allgen1einen Grundsätzen bei Abschätzung des Reinertrages der Liegenschaften« vom
2t. Mai i86l (Ges.-Sarnml. S. 3i2),

c. im § 35 des Gesetzes vom Z. Februar t867, betreffend die definitive l,1uterVertheilung und Er-
hebung der Grundsteuer in den 6 östlichen Proviuzen des Staates, (Ges.-Samml. S. 185),

d. in den §§ 4 bis s des Gesetzes vom 21. Mai t861, betreffend die Einführung einer allge-
meinen Gebäudesteuer (Ges.-Samml. S. 3l7),

e. in den zu den vorgedachten Geset3.esbestimmungen ergangenen Ausführungs-Anweisungen.
§ 4. Die nach den Vorschriften unter Nr. 7 urrd 8 im § 3 des Gebäudesteuergesetzes

vom 21. Mai l861(,Ges.-Samml. S. 3t7) von der Gebäudesteuer befreiten Gebäude, und zwar:
u. diejenigen unbewohnten Gebäude, welche nur zum Betriebe der Landwirthschaft, z. B. zur Un-

terbringung des Wirthschaftsviehes, der Wirthschaftsgeräthe, der Bodenerzeugnisse u. s. w. be-
stimmt sind, nicht minder

b. solche zu gewerblichen Anlagen gehörigen Gebäude, welche zur Aufbewahrung von Brennma-
terialien und Rohstoffen, sowie als Stallung für das lediglich zum Gewerbebetriebe bestimmte
ZUgvieh dienen, endlich

c. die zu Entwässerungs- und Bewässerungsanlagen dienenden unbewohnten Gebäude
werden in der Regel auch bei der Vertheilung der im § 2 des Gesetzes vom 25. August 1876 be-
zeichneten Lasten nicht berücksichtigt.

§ 5. Wenn wegen eingetretener erheblicher Verminderung des Grund-sleuerreinertrages der
Liegenschaften oder des Gebäudesteuer-Nutzungswerthes der Gebäude r§ 2 Nr. tb. und Nr. 2c.c1.
der volle Betrag der Grund- bezw. Gebäudestener sich zum Maßstabe für die Abgahenvertbeilung
nicht eignet, so kann die Grund- bezw. Gebäudesieuer mit nur einer Quote in Ansatz gebracht werden.

§ 6. Die zur Vertheilung der Renten erforderlichen Werthsermittelungen (§ 3 des Ges.
vom 25. August 1876) hat der Kataster-Kontroleur, nöthigenfalls unter 3uziehnng von Sachver-
ständi gen, vorzunehmen.

Der Vertheilung der übrigen im § 2 a. a. O. bezeichneten Abg-ahen und Leistungen sind
in der Regel die für die Rentenvertheilung ermittelten Ertrags- (Nut3ungs-)Werthe
zum Grunde zu legen.

Wenn dies, weil Renten nicht zur Vertheilung gekommen, oder aus anderen Gründen nicht
angänglich ist, so liegt die erforderliche besondere Werthsermittelung den nach § 7 mit der Verthei-
lung betrauten Organen ob. Auf Antrag derselben hat dabei der Kataster-Konrroleur gegen den
Empfang der tarifmäßigen Gebiihren bezw. Tagegelder und Reisekosten Hilfe zu leisten.

§ 7. Bei der Vertheilung von Naturalabgaben ist die Zersplitterung in unmeßhare Bruch-
theile nach Möglichkeit dadurch zu vermeiden, daß nicht jedem Treuustiick von jeder Leistung ein Theil,
sondern dem einen Trennstück die eine, dem anderen die andere Abgabe auferlegt wird. (Motive
zu dem Gesetze vom 25. August 1876 Seite 29 in Nr. 47 der Drucksachen des Hauses der Ab-
geordneten, l876).

Eine solche Ausgleichung wird jedoch nur in soweit ausführbar sein, als die betreffenden
Abgaben gemäß den §§ 2 und 7 des Gesetzes in einem und demselben Verfahren zu vertheilen sind.

§ 8. Jn denjenigen Fällen, in welchen die Lasten nur auf einzelnen Theilen des zerstückel-
ten Grundstücks ruhen, ist der Reinertrag für diese Theile besonders zu ermitteln, falls derselbe sich
nicht schon unmittelbar aus den Grundsteuermutterrollen ergiebt.

Im Anschluß hieran ist die Lastenvertheilung nach den Grundsätzen der §§ I bis 7 dieser
Instruktion weiter zu bewirken.

§ 9. Bei der Rentenvertheilung (§§ 4 bis 6 des Gesetzes) ist im Uebrigen nach der bei-
gefügten Specialanweisung zu verfahren.

§ 10. Behufs Vertheilung der aus dem Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Gemeinde-Verbande
entspringenden Lasten (§ «? des Gesetzes) hat gemäß § 8 daselbst der Landrath, in Stadtkreisen der
Gemeindevorstand jedem der zur Vertheilung berufenen Organe eine Abschrift des bestätigten Ren-
tenvertheilungsplanes oder, wenn solcher nicht aufzustellen war, einen Auszug aus den Grundsteuer-
fort«schreibungsprotokollen nebst den erforderlichen Angaben hinsichtlich der Gebäudesteuer mitzutheilen.
Der Landrath (Gemeindevorstand) erhält diese Unterlagen von dem Kataster-Kontroleur, welcher deren
Uebersendung nur zu unterlassen hat, wenn es nach § 10 des Gesetzes der förmlichen Abgabenver-
theilung nicht bedarf. Ob die Voraussetzungen des § t0 a. a. O. vorliegen, wird der Kataster-
Kontroleur der Regel nach nur in dem Falle unter a. (Zertheilung ftädtischer Grundstücke) zu be-
Uktheilen irr der Lage sein. Es hat daher der Landrath (Gemeinde-Vorstand) nach Empfang der
Unterlagen jedesmal noch seinerseits zu prüfen, ob einer der Fälle des § 10 vorliegt.

Der Fall unter i, daß Leistungen von dem Besitzer eines jeden Grundstücks ohne Rücksicht
Auf dessen Beschaffenheit oder Größe aufzubringen sind, kommt nicht häufig vor.

Um so wichtiger ist die Bestimmung unter c., welche alle nach dem Verhältniß der Staats-
steuern zu vertheilenden Leistungen von dem förmlichen Vertheilungsverfahren ausnimmt.

Zufolge dieser Bestimmung bedarf es in denjenigen Kirchen-, Pfarr-, SchuI.- und Gemeinde-
Verbänden, in welchen sämmtliche in Betracht kommenden Lasten nach dem Staatssteuerfuß aufge-
bk0»cht werden, des Verfahrens nach dem vorliegenden Gesetz überhaupt nicht. Die Landräthe (Ge-
mernde-Vorstände) haben fetizustellen, in welchen Verbänden dies der Fall ist, das Resultat in eine
NOchwe·1sung auszunehmen und diese bei der Gegenwart zu erhalten. Nur in den in die Nachwei-
sung mcht aufgenommenen Verbänden ist die Vertheilung nach §§ 7 ff. des Gesetzes zu veranlassen.



..j158..�.-

Ob gemäß der Bestimmung unter et. von der wechselseitigen Lastenübertragung auf ver-
tauschte Grundstiickstheile Gebrauch gemacht wird, hängt von dem Einverständnis der Theilstückbe-
sitzer und der Abgabenberechtigten ab. Wenn ein zur Anwendung jener Bestimmung geeigneter
Tausch vorliegt, sind die Vertheilungsorgane auf dieselben bei Zustellung der Unterlagen aufmerk-
sam zu machen.

§ 1l. Nur diejenigen aus dem Kirchen-, Pfarr-, Schul- und Gemeinde-Verbande ent-
springenden Lasten, welche auf dem Grundbesitz haften oder mit Rücksicht -auf Grundbesit3 zu entrichten
sind, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes. Alle persönlichen Abgaben und Leistungen bleiben
von dem Bertheilungs-Verfahren ausgeschlossen. Zu der letzteren Kategorie gehören die meisten
Kirrhenbaulasten, welche eine in jedem einzelnen Bausalle besonders umzulegende persönliche Last
der Eingepfarrten zu bilden pflegen. Schulabgaben dinglicher Natur kommen nur vereinzelt vor,
da sowohl die Kosten der Schulunterhaltung als der Bauten fast überall entweder von den haus-
oätern oder von der politischen Gemeinde zu tragen sind.

Bezüglich der ländlichen Gemeinde-Abgaben ist die Bezugnahme des Gesetzes auf die
Vorschriften in den §§ it bis is des Laut-gemeinde-Gesetzes vom t4. April t856 zu beachten,
wonach eine Abänderung oder Ergänzung der Ortsverfassung in Ansehung des Maßstabes der Ver-
theilung der Gemeinde-Abgaben oder Dienste, auch wenn die Abänderung in Folge der Zertheilung
von Grundstücken nöthig wird, in dem dort näher geregelten (durch § 42 des Gesetzes vom 26. Juli
1876, betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungs-Behörden &c. modisizirten) Verfahren herbei-
zuführen sind.

Dem vorstehend Bemerkten entsprechend sind die Vertheilungs-Behörden auf die Grenzen
ihrer Thätigkeit hinzuweisen.

§ 12. Zum Anhalt für das Vertheilungs-Geschäft sind den im § 7 des Gesetzes bezeich-
ne.ten Behörden Musterformnlare mitzutheilen. Ein hier entworsenes Formular zur Vertheilung von
Kirchen- und Pfarr-Abgaben liegt bei. Dasselbe setzt die vorherige Vertheilung von Renten voraus.
Wo solche nicht stattgefunden hat, werden an Stelle der Rentenbeträge(Spalte 4) die Grund- und
Gehäudesteuer-Beträge und deren Summen oder, wo besondere Werthsermittelungen erforderlich
sind, die Resultate derselben anzugeben sein.

§ 13. Nach § 9 des Gesetzes ist die Vertheilung den Betheiligten, und wenn Patronats
lasten zur Vertheilung kommen, auch der Patronats-Aufsichtsbehörde bekannt zu machen. Die
Bekanntmachnng kann entweder zu Protokoll oder durch Zustellung einer Ausfertigung des Ver-
theilungsplanes an jeden Betheiligten gegen Empfangsbescheinigung geschehen. Die Bekanntmachung
hat mit der Eröffnung zu erfolgen, daß innerhalb 2t Tagen nach der ersteren den Betheiligten und
der sPatronats-Aufsichtsbeh.örde die Klage im Verwaltungs-Streitverfahren, welche bei dem Kreis-
au.ssch.uß (Landratk)), in Stadtkreisen bei dem Bezirks-Verwaltungsgerichte (Regierung) anzubringen,
off-e.nstehe, widrigenfal1s die Vertheilung Vol1streckbar werde.

Von mehreren Miteigenthümern hat nur einer auf eine Ausfertigung des Vertheilungs-
Planes Anspruch.

Die Patronats-Aufsi-chtsbehörde empfängt auch im Fall der Publizirung zu Protokoll eine
Au-sfertigung. Auch den übrigen Betheiligten si�nd auf Verlangen Abschriften des publizirten
Planes zu ertheilen.

II. Gründung neuer Ansiedelungen.
§ 14. Die Genehmigung und Versagung neuer Ansiedelungen, welche bish.e-r in den

Kreisordnungs-Provinzen dem Kreis-Ausschuß und in den Provinzen Posen und Westfalen dem
Landrath (Magistrat) zustand, ist durch § 1-3 des Gesetzes vom 25. August t876, soweit es sich
nicht um die Anlegung einer Kolonie handelt, (§§ t8, t9) überall der Ortspolizeibehörde übertra-
gen, deren Verfahren die §§ t4 bis 17 im Einzelnen regeln.

Wie der Zusammenhang der §§ 13 u,-nd t7 ergiebt, bedarf es der Ansiedelungs-Gen,ehmi-
gnug durch die Orts-Polizeibehörde auch dann, wenn Einsprüche im Verwaltungs-Streitverfahre.11.
z-urückgewiesen sind.

Das rechtsk»räftige Urtheil des Verwaltungsgerichts erseht nicht die im §. 13 unbedingt vor-
geschriebene polizeiliche Ge;ne.-h,tn»igung, sondern bildet nur die Grundlage für dieselbe.

§ 15. Diejenigen Bestimmungen der bestehenden Forst-Ordnungen, Provinzial-Gesetze tc.«,
welche die Errichtung von Gebäuden in der Nähe von Forsten Beschränkungen unterwerfen, bleiben
nach § 24 Absatz Z des Gesetzes unberührt. Mit Rücksicht hierauf ist, wenn ein Gebäude in einer
geringeren als derjenigen Entfernung von einer Forstgrenze errichtet werden soll, welche die gedach-
ten Bestimmungen als die geringste vorschreiben, innerhalb deren Gebäude überhaupt errichtet werden
dürfen, die in § 16 des Gesetzes vorgeschriebene Benachrichtigung stets auch an den Vorsteher des-
jenigen Gemeinde- (Guts-) Bezirks zu richten, welchem der betreffende Forst angehört, glei.chviel ob
das zu besiedelnde Grundstück mit dem Forst- bezw. dem Gemeinde- (Guts-) Bezirke grenzt oder
von demselben durch dazwischen liegende Grundstücke dritter Eigenthümer getrennt wird.

Ja glseicher Weise ist, wenn einer beabsichtigten Ansiedelung diejenigen Bestimmungen ent-
gegenstehen, welche die Errichtung von Gebäuden in der Nähe von Eisenbahnen und der im § 24
AbsuZ 2 sonst genannten Anlagen te. beschränken, die im § 16 vorgeschriebene Benachrirhtigung
stets auch an den Vorsteher desjenigen Gemeinde- (Guts-) Bezirks zu richten, in welchem die betreffend-
Eisenbahnstrecke te. belegen.-,ist. «
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§ is. Bei Erö.sfnung des die Ansiedelungs-Genehmigung versagenden oder Einsorüche
zu-ückweifenden Vorbeseheikes (§ i7) sind die Betheiligten gemäß§29 des Gesetzes vom 26. Juli 1876,
betreffend die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden &c. (Ges.-S. S. 297) über das ihnen zuste-
he-nde Reclitsmittel, die Frist zur Einlegung desselhen und die Folgen der Versäumniß zu belehren.
Dies ist auch iii den Provinzen Posen und Wesifalen zu beachten.

II1. Schluß- »und Uebergangs-Bestimmungen.
§ 17. Bei den Landtags-Verhandlungen über das ZUstäUDkgkkkkSgksktz, welche gleichzeitig

mit der Beratbung des vorliegenden Gesetzes stattfanden, kam ein Vorschlag zur Erörterung, welcher
Stadtgemeinden mit einer gewissen Einwohnerzahl von der Zuständigkeit des Kreis-Ausschusses in
Angel«-genl)eiten der allgemeinen Landes-Verwaltung ausgenommen wissen wollte. Aus dieser Ver-
anlassung sind in dem § 22 des vorliegenden Gesetzes Bestimmungen für den Fall aufgenommen
worden, daß jener Vor-schlag Gefetzeskraft erlangte. Letzteres ist nicht geschehen. Mithin treten die
Bestimmungen des § 22 nicht in Geltung.

§ l8. Das Gesetz vom 25. August i876 ist nach § 24 mit dem i. Januar t877 an
Stelle der daselbst bezeichiii-ten früheren Vorschriften getreten, welche durch das seit dem l. October
l876 gelte-nde Zuständigkeits-G:-sey vom 26. Juli 1;876 nicht berührt worden sind. (Vergleiche
§ 176 kasi«ibst.)

Die Vorschriften des neuen Gesetzes finden Anwendung:
l) auf Renten-Vertheiliing.ssachen, wenn die Anhörung der Betheiligten über den von dem Land-

rath (Magisirat) entworfenen Verlheilungsolan (§ 2 der Instruktion vom 7. Februar l874,
Miiiii"t.-Blatt Seite 37) noch nicht stattgefunden hat; die bis dahin gepflogenen Vorermitte-
listigen sind, unter Aufhebung des etwa bereits anberaumten Verm-hmungs-Termins zur weiteren
V«-ranlassung nach §§ 4ff. des neuen Gesetzes an den Kataster-Kontroleur abzugeben;

2) auf sonstige Abgaben-Vertheiliiiigssacben, wenn der Termin zur Aufnahme der Negulirungs-
Verhandlung (§§ 4 bis 7 der Instruktion vom 7. Februar 1874) vor dem I. Januar l877
noch nicht abgehalten ist, in diesem Falle ist, unter Aufhebung des etwa bereits angesetzten
Termins, nach §§ 7ff. des neuen Gesetzes zu verfahren; bedarf es der förmlichen Vertheilung
nach dem neuen Gesetze nicht, so sind die Vorverhandlungen zu reponiren.

Z) In der Provinz Posen sind diejenigen Abgaben-Regulirungs-Verhandlungen, in welchen die
Betheiligten gemäß § 9 des Gesetzes vom Z. Ianuar 1845 vor dem I. Ianuar i877 bereits
gehört sind, nach den bisherigen Vorschriften zu Ende zu führen, andernfalls ist die Verthei-
lung der Renten durch den Kataster-Kontroleur nach §§ 4sf. des neuen Gesetzes zu veranlassen
uiid liiiisichtlich der Kirchen·-, Pfarr-, Schule und Gemeinde-Abgaben gemäß §§ 7ff. zu verfahren.

4) In den -provinzen Posen und W-estsalenszstnd Ansiedeiungssachen, in denen am 1. Ianuar1877
die C·ntsci)eidung erster Instanz bereits getrossen ist, nach den bisherigen Vorschriften zu Ende
zii fiii)ren. Ist in unterster Instanz noli) nicht entschieden, so sind die Verhandlungen an die
Ortspolizei-Behörde zum Verfahren nach Abschnitt II. des neuen Gesetzes abzugeben. Ja
derselben Art sind Anträge wegen Anlegung einer Kolonie in einem Stadtkreise zu behandeln.
Jst über die Anlegung einer Kolonie in einem Landireise zu entscheiden, so sind die Verhand-
luiigen von dem Landrathe nach Maßgabe des neuen Gesetzes weiter zu führen.

In den -provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen werden
Zweifel über die Zuständigkeit in Ansiedelungssachen, welche vor dem I. Ianuar187·7 anhängig
geworden sind, nach Maßgabe des § 83 des Gesetzes vom Z. Juli 1875, betreffend die Ver-
fassung der Verwaltungs-Gerichte te. (Ges.-S. S. 375) zum Austrage zu bringen sein.

Der Finiinz-Minister. gez. Champhaus e n. «
Der Minister für die liiiidniicthsei)aftlichen Angelegenheiten. gez. Friedenthal.

" Der Minister des Jiiiierii. I. A.: v. .Kliitzow.
Der Minister der geistliiheii, Uiiterriihti- nnd Medizinal-Angelegenheiteu. I. A.: Förster.

Ramslau, den 30. April 1877.
Vorstehende Instruktion re. bringe «ich hiermit zur Kenntniß der Amts- und Gemeinde-

Vorstände des Kreises.
-U 1c21 »  » E Namslau, den 28. April t877.

Die Guts- und Gemeinde-Vorstände erhalten mit dem diesmaligen Kreis.biatt die berichtigten
Duplicate der Klassensteuer-Zu- und Abgangslisten pro l. Quartal er.
-« IS-I] " Bkieg, den 24. April i877.

In der Nacht vom 20. zum 2t. d. Mts. wurde dem Gast:-oirth Johann Iäschke zu Pechhüte bei
Mangschiitz ein Pferd, Stute, Fa-lben-ohne Aibzeichen, I0 Jahr alt, klein, ungefähr 5 Fuß groß, gestohlen,
SIkichzeitig mit dem Pferde eine lederne, neue Halfter und ein complettes, gut erhaltenes Pf.erdegesthirr,
was ich mit der Bitte um geeignete Recberehen nach dem gestohlenen Pferde und Sachen hiermit zur Kenntniß
bringe. Der sKönigliche Lundmth. (gez.) v. Reuß.

Namilau, den 2. Mai t877.
Vorstehende-Bekanntinachung bringe ich zum gleichen Zwecke hiermit ebensalls zur öffentli0en Kenntniß.

·-V 1(I41 « Hi«-kirren, den 2s. April is-«.
· Der bisherige Schösfe Carl Rossa,zu .Berzberg ist eile Gemeinde-Vorsteher für genannte Or-tsihaft

sMAblt und als solcher vereidet worden. «
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s« USE! Namslau, den 27. April t877.
Der .Häusler Johann C-chölzel in Schn1ograu ist als Gemeinde-Executor für genannte

Ortschaft gewählt und als solcher ver»eidet worden.
« tut " «  «·"·"""···"· 9«t".L«"ijT24ii"qu, den 27. April l877.
«- Der Bauergutsbesitzer Gottlieb Maskus in Eckersdorf ist als Waisenrath für genannte
Ot"tscbafl gewählt und als solcher vereidet worden.
M III] Namslau, den 1. Mai 1877.

Nachweis der im Monat April IS« aus dem KreisiKrankenhaufe entlassen«-n Personen.
I. Johann Rathai, Jnlieger aus He-rzberg, am 7. November 1876 auf Antrag des Kgl. Landraths-Amts aufgenommen,

am 4. April entlassen; 150 Verpflegungstage D. 30 Pf., zusammen 45 Mk. Verpflegungskosten.
2. Gottlieb Thomale, Landarmer aus Simmelwitz, am 25. Oktober 1876 auf Antrag des Ortsgerichts aufgenommen,

am 4. April entlassen; 162 Verpflegungstage D. 30 Pf., zusammen 48 Mk. 60 Pf. Verpflegungskosten.
Z. Emma Beutner, Magd aus Städtel, am 22. Februar auf Antrag des Königl. Landraths-Amts aufgenommen, am

21. April entlassen; 59 Verpflegungstage å 30 Pf., zusammen 17 Mk. 70 Pf.
4. Lorenz Wabnitz, Knecht aus Wilkau, am 16. April auf Antrag des Brotherrn aufgenommen, am 20. April entlassen;

5 Verpflegungstage Ei. 30 Pf., zusammen 1 Mk. 50 Pf. Verpflegungskosten.
5. Johanna Röricht, Jnliegerin aus Schadegur, am 31. März auf Antrag des Königl. Landraths-Amt-Z aufgenommen,

am 26. April entlassen; 27 Verpslegungstage ei 30 Pf., zusammen 8 Mk. 10 Pf. Verpflegungskosten.
6. Karl Hiller, Knecht aus Scorischau, am 15. April auf Antrag des Vrotherrn aufgenommen, am 25. April entlassen,

11 Verpflegungstage Er 30 Pf» zusammen Z Mk. 30 Pf. Verpflegungskosten.
7. E-lisabeth Bresler, Auszügler-Wittwe aus Ellguth, am 23. April auf Antrag des Kgl. Landraths-Amts aufgenommen,

am 28. April gestorben; 6 Verpflegungstage D. 30 Pf., zusammen 1 Mk. 80 Pf. Verpflegungskosten. Beerdigungs-
kosten incl. Sarg 10 Mk. 50 Pf.

8. Johann Hoffmann aus Eisdorf, am 27. Februar auf Antrag des Dominiums aufgenommen, am 22. April entlassen,
55 Verpflegungstage Er 30 Pf» zusammen 16 Mk. 50 Pf. Verpflegungskosten.

9. Johanna Preß, Magd aus Strehlitz, am 4. April auf eigenen Antrag aufgenommen, am 29. April entlassen,
26 Verpflegungstage ä 30 Pf., zusammen 7 Mk. 80 Pf. Verpflegungskosten.

Die hierbei bestimmten Verpslegungskosten sind bis zum 20. k. M. an die Kreis-Conununal-Kasse bestimmt
einzuzahlen« widrigenfalls deren executivische Einziehung erfolgen müßte.

Der Königl. Landrath. Solice Coutess-J.
I:- - - , - »- , , - »« .-J » - - , --

Allgemeiner Anzeigcr.
Nothwendiger Verkauf.

Das dem Restaurateur Ernst Sindermann und seiner El·)efrau Dorothea geb. Lands-
kron» gel)örige Ackerstiick Nr. 100 der polnischeu Vorstadt von Namslau soll im Wege der noth-
wendtgen Subhastatiou

am 5. Juni l877, Vormittags l0 Uhr,
in unserem Gerichts-Gebäude, Parteienzimmer Nr. 8, verkauft werden.

Zu dem Grundstück gehören 27 Art- 30 Ouadratmeter der Grundsteuer unterliegen» Ländereien
und ist dasselbe zur Grundsteuer nach einem Reinertrage von 4 Mark 50 Pf» zur Gebäude-
steuer nach einem Nulzungswerthe von 420 Mark veranlagt.

Auszug aus der S-teuerrolle und dem Grundhuche, etwaige Abschätz.ungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere .Kaufbedingungen können in unserem Bureau ll.
eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bedürfende, aber« nicht eiugetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert. dieselben zur Vermeidung der Präclusion spätestens im Versteigerungs-
termine anzumelden. �

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 6. Juni t877 Mittags 12 Uhr
ebenfalls hier verkündet. Köuigliches Kreis-Gericht.

Namslau, den 9. April 1877. Mk Sul1hnI1utiontl-Riti)lkt. -

Nothwendtger Verkauf.
Folgende dem Müller Gottfried Schiller zu Damnig gehörigen GI·undstiicke:
Die Freistelle No. 1 zu Damnig, "
die Wassermühle No. 2 ehenda,

. das Ackerftiick No. 52 zu Ellguth,
das Ackerstück No. 75 zu Ober-Wilkau,
das Acker- und Wiesengrundstück No. 84 zu Nieder-Wilkau,

sollen im Wege der nothwendigen Subhastation
am 30. W?ai I877, Vormittags 10 Uhr

in unserem Gerichtsgebäude, Parteien-Zimmer No. 8, verkauft werden.
Von Dkkft�11 GkUUdstücken sind zur Grundsteuer die Fu-istelle No. 1 mit der Fläche von

I .Hektar 2l Are 60 Quadratn1eter und nach einem Reinertrags von l0 Mart 5 Pf» die Wasser-
mühte No. 2 mit einer Flache von 6 Hi-ktar 80 Are 40 Quadratmeter unt« nach einem Reinertrage
von 50 Mark 67 Pf» das Ackerstück No. 52 mit seiner ganzen Furche von 5 Hektar 57 Are 70
Quadrattneter und nach einem Reinertrane von 33 Mark 24 Pf» das Ackerstua" No. 75 mit seiner

UNDER
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ganzen Fläche von i4 Hektar t0 Are 40 Ouadratmeter und nach einem Reinertrage von 63 Mark
und endlich das Acker- und Wiesenstück No. 84 mit seiner ganzen Fläche von l .Hektar 30 Are
20 Ouadratmeter und nach einem Reine-rtrage von t2 Mark 96 Pf. veranlagt. Zur Gebäudesteuer
ist nur die Wassermühle No. 2 nnd zwar nach einem Nutzungswerthe von 360 Mark veranlagt.

Auszug aus der Steuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffenden Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bureaull.
eingesehen werden.

Alle Diejenigen, welche Eigenthum oder anderweite, zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bediirfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Präclusion spätestens im Ver-
steigerungstermine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 31. Mai 1877 Mittags
l2 Uhr ebenfalls hier verkündet. Königl. Kreis-Gericht.

Namslau, den 13. Mäezz1877. , Der Snl1haItatious-klichter.

Nothwendtger Verkauf.
Das der Wittwe Helene Stock geb. Schade gehörige Bauergut No. 93 zu Glausche

soll im Wege der nothwendigen Subhastation
am 6. Juni I877, Vormittags l0 Uhr,

in unserem Gerichts-Gebäude, Parteienzimmer No. 8, verkauft werden.
Zu dem Grundstück gehören 3t Hektor t4 Are 40 Ouaoratmeter der Grundsteuer unterlie-

gende Ländereien nnd ist dasselbe zur Grundtteuer nach einem Reinertrage von 444 Mark 3 Pf»
zur Gebäudesteuer nach einem Nutzungswertbe von 75 Mark veranlagt.

Auszug aus der C-teuerrolle und dem Grundbuche, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in unserem Bureau II.
eingesehen werden.

Alle Diejengen, welche Eigenthum oder anderweite zur Wirksamkeit gegen Dritte der Ein-
tragung in das Grundbuch bediirfende, aber nicht eingetragene Realrechte geltend zu machen haben,
werden hiermit aufgefordert, dieselben zur Vermeidung der Pra"elufion spätestens im
Versteigerungstermine anzumelden.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 7. Juni I877, Mittags
l2 Uhr, ebenfalls hier verkündet. «.k?önigt. Kreis-Gericht.
» Namslan. den 28. März 1877. Wer Snbhaltations-I�iia)ter.

Die Rechnungen der Bormunder betreffend.
Die Zeit der ersten Rechnungslegung ist herangekommen. Ueber die Form der Rechnungslegung

enthält die Vorniundschaftsordnung nichts. Die Audeutungen des § 56 können den Vormündern nicht
genügen. Zur Verständlichkeit der Vormundschasts-Rechnung ist es nöthig, daß bei Einnahmen nicht
blos das Datum der Einzahlung und der Betrag, sondern auch angegeben wird, wofür bezahlt worden
ist. Ebenso muß bei den Ausgaben kurz angegeben werden, wofür gezahlt worden ist. Zur Uebersicht-
lichkeit ist es erforderlich, daß die Einnahmen aus derselben Quelle hinter einander aufgeführt werden.
Dasselbe gilt auch von den Ausgaben. Der Vormnndschaftsrechnung ist voranzuschicken, wie hoch der
Vermögens- resp. Kapital-3bestand beträgt, wie solcher zinsbar angelegt und in welchen Objekten der-
selbe besteht. Z. B. baar, Hypotheken, Sp.1rkassenbücher, Wes·thspapiere.

Von den Einnahmen sind die Ausgaben, welche letztere durch Beläge, d. h. schristliche O-uittungen
oder quittirte Rechnungen nachgewiesen und nummerirt werden müssen, abzuziehen. Die Antheile der
Mündel müssen wieder den Betrag ergeben, welcher in jedem Abschnitte als Hauvtsumme gebildet worden
ist. Der sich dann ergebende Bestand ist in nächster Rechnung wieder vorzutragen, die Rechnung selbst ist
Seiten-Z des Vormundes dahin zu bescheinigen, daß er alle Einnahmen verrechnet und andere vormund-
ichaftliche Vermögensstücke nicht verwahrt. Dem Gegenvormunde muß die Rechnung zur genauen Durch-
sieht vorgelegt werden. Derselbe hat ebensalls zu attestiren, daß er die Rechnung geprüft, sie richtig
befunden und daß ihm die Bestände vom Vormunde vorgezeigt bez. nachgewiesen worden sind. Ist dies
alles geschehen, dann reicht der Vormund die Rechnung nebst den Belägen dem Gericht ein.

Formulare dieser Vormundschafts-Rechnung mit Vorbericht sind nach Maßgabe der vorstehenden
Andeutungen angefertigt und in hiesiger Buchdruckerei gegen Bezahlung von 15 Pf. pro Stück zu haben.
Sofern der Rechnungsleger sich fremder Hülfe bedienen muß, kann in jedem Falle die dafür an den
Dritten gezahlte Vergütigung incl. der Formulare aus dem Vermögen des Mündels erstattet werden. Diese
Auslage hat das Gericht für zulässig und bis zum Betrage von einer Mark als angemessen erachtet.

Bekauutmaehuug.
Das Hinunterwerfen von Scherben, Unrath und dergleichen an den neu angelegten Böschungen

M! Wallgraben in der poln. Vorstadt wird bei Geldstrafe von 3 bis 9 Mark hiermit untersagt.
Namslau, den 30. April 1877.

Die Poliz Verwaltung.

O
Ho
II
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N««chstebende Polizei-Verordnung: H »
In Folge höherer Anordnung wird hier"du"rch auf Grund des § 5 des G«-setzea vom il. März

1850 über die Polizei-Verwaltung nacb Berathung mit dem Gemeinde-Vorstande für die Stadt Namolau
und die Vorstädte angeordnet: ,

daß sämmtliche Besitzer von Hunden in Stadt Naniolau und deren Vorstädten ihre Hunde, wenn
sie dieselben nicht innerhalb ihrer Wohnungen und Gehöfte oder an der Kette halten, sondern frei
auf der »?-traße umherlaufen lassen, mit einem Maulkorbe versehen müssen, tvelcher verhindert, daß
der Hund Menschen oder andere Hunde beißen kann.

Z·uwiderhandelnde trifft eine Strafe von l bis 9 Mark oder verhältnißmaßige Haft.
wird hierdurch nochmals in Erinnerung gebracht.

Namolau, den 2. Mai 1877. Die Polizei-Verwaltung,
Bekanntmachnng. «

Vom I. Mai c. ab Wird der Kassen-Affisient« A. lIl(«IIces- die Geschafte
1. der Kätnmerei-Stadt-Haupt-Kasse und deren Special-Kassen,
2.s der Stadt-Spaar-Kasse und
3. der Steuer-Receptur,

interimistisch verwalten und ist demselben die Befugniß ertheilt, über die bei den obigen Kasse-n eingehenden
Zahlungen rechtsverbindlich O«uittung zu leisten.

Namslau, den 26. April 1877. D e r M a g i si r a t.
Sonnabend den S. Mai Nachmittag 3V- Uhr sollen circa 16 Rmm. eichene

Rinde auf dem Polizei-Bureau zu Namslau, aus dem Hospital-Forst, meistbietend berste-igi«rt werden.
Bedingungen sind am Termine in Augenschein zu nehmen.

NccmslaU, den 3. Mai 1877. � Die Fotsi-CommiffioU,

Bekanntmaehung.
Den Vorschnß-Vereins-»ZMitgliedern wie allen denjenigen, welche mit dem

untengenannten Vereine in Geschafts-Verbindung treten wolleu, machen wir hierdurch

bekannt, daß die Vereins-Verwaltung mit dem 2. Mai cc. ihr
eigenes .Gefehaftsloeal, im Haufe» des
Herrn Lehrer re. Kalkbremier, Schwen-
straße.JiF63��Paktekre�VordereSeite�
e"röffuen und beziehen wird. Wir ersuchen alle geehrten ·Jutei·essenten,
von gedachtem Tage ab sich dahin bemühen zu wollen, wobei wir bemerken, daß
die Amts·stunden auf die Zeit von früh S Uhr bis Nacl)mittag
2 Uhr festgesetzt sind, von da aber die Kasse für das Geld-
«kefp. Wechfel-Gefchåft ge-fcl)3l«v·ssen ist.

Des Umzuges wegen können Dien"stag den I. Mai, weder Anträge
angenommen, noch Geschäfte abgeschlossen werden, was wir besonders zu beachten bitten
 Nu-tnslau-, den 26. April 1877. »
er Vorstand des V0rs(3l1uss-Vereins Zu Natnsla.11,

angetragene «E«enossensel)aft. ·
R. Ploscl1lce. l(. szys;l(a. H. Richter. -

Großtes «La erManns-, Frauen-, Kinder- und Tauslietntten, Oberhenitgn, Kragen, Stulpe"n, Vorhemdchen-
L"einen- und Tricot-Unterhosen und Jucken, Lavalli»ers, Slilipse und Cranattes; ferner Atpacea-,
Laster-, Kattun- und Neglig6-Jucken, Tail»len,« Lei.bcheu und Kinder-Kleidchen. Alle Sorten
Schürzen, Unterröcke, Beinkleidser für Frauen unb»«Q;isib;er,g Handschuhe, Strümpfe und Socken-
.,J;»asch n«t-»i"ic·l)er weiße und bunte, Netzt- Samrnt« und Seiden nnd, Hosentråger, Portemonnuies-gandf«rgche,n,» Zigarr·e«äispitzen und· ·StöZe»tciu Desgteichen eine Partie .Kleiderlein, Stoffe undettde en empfiehlt be cgst einer gutigen each ng

. I
Udjusla«tI, am Krakauer Thore:

« Nebst 2 Beilagen.

-.




